
AMTSBLATT

Nr. 5 vom 13.02.2026

fe
*r-Verbandsgemeinde

Kirch heimbolanden

Aktiv fur Mensch + Zukurft
... trl'r o4o'h- 4kat' ''

Auskunft erteilt: Frau Heilmann

l. Bekanntmachun der Verbands meinde Kirchheimbolanden

Datum lnhalt

10.02.26

12.02.26

13.02.26

Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf
der Haushaltssatzung mit -plan der Ortsgemeinde Mörsfeld
für die Jahre 2026 und 2027 und die Möglichkeit zur
Einreichung von Vorschlägen

Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf
der Haushaltssatzung mit -plan der Ortsgemeinde Dannenfels
für die Jahre 2026 und 2027 und die Möglichkeilzur
Einreichung von Vorschlägen

Bekanntmachung über den Vollzug des Baugesetzbuches
(BauGB); Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung und
der Wirksamkeit des ,,Flächennutzungsplanes 2017 - 9. Teil-
fortschreibung Erneuerbare Energien zur Darstellung einer
Sonderbaufläche Freiflächen-PV" (Teilfläche West und Ost) in
der Gemarkung Bischheim der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden

Seite

028

029

030

033

Seite

13.02.26 Bekanntmachung über den Vollzug des Baugesetzbuches
(BauGB); Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung und
der Wirksamkeit des ,,Flächennutzungsplanes 2017 - 6. Teil-
fortschreibung Erneuerbare Energien" zur Darstellung einer
Sonderbaufläche für Freiflächen-PV" und Erneuerbare
Energien allgemein am Schneebergerhof in der Gemarkung
Kriegsfeld, Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

ll. Bekanntmachu anderer Behörden

Datum lnhalt

13.02.26 Korrektur der Bekanntmachung des Bundesamtes für
lnfrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der
Bundeswehr über die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
zur Wiederinbetriebnahme des Munitionslagers Kriegsfeld

035



028
Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssat-
zung mit -plan der Ortsgemeinde Mörsfeld für die Jahre 2026 und 2027 und die
Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Haushaltssatzung und -plan der Ortsgemeinde Mörsfeld für die Jahre 2026 und
2027

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027 mit dem Haushalts-
plan und seinen Anlagen wurde am 09.02,2026 dem Gemeinderat zugeleitet.

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027 liegt mit dem
Haushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen Öffnungszeiten
bei der Verbandsgemeindevenrvaltung (Rathaus, Neue Allee 2, 67292 Kirch-
heimbolanden) bis zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung durch den
Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus. Außerdem stehen die Haushaltssat-
zung für die Jahre 2026 und 2027 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen
im lnternet unter
h ttps : //www. ki rc h h e i m b o I a n de n. d e/ de/ m o e rsfe I d- rath a u s-fi n a n ze n/
h a u s h a ltss atz u n g e n - u n d- h a u s h a I ts p I ae n e- m o e rsfe I d. htm I
zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Mörfeld haben die Mög-
lichkeit, innerhalb von '14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom 16.02.2026
bis 02.03.2026) bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Neue Allee 2, 67292
Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung für die
Jahre 2026 und 2027 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen, einzu-
reichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindevenrualtung
oder an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2,67292 Kirchheimbolanden, oder
elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen. Der Ortsgemeinderat
wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung über die in-
nerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten
und entscheiden.

Kirch heimbolanden, 1 0.02.2026
Verba ndsgemei ndevenrua ltu n g

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssat-
zung mit -plan der Ortsgemeinde Dannenfels für die Jahre 2026 und 2027 und
die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Haushaltssatzung und -plan der Ortsgemeinde Dannenfels für die Jahre 2026
und 2027

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027 mit dem Haushalts-
plan und seinen Anlagen wurde am 12.02.2026 dem Gemeinderat zugeleitet.

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027 liegt mit dem
Haushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen Öffnungszeiten
bei der Verbandsgemeindeverwaltung (Rathaus, Neue Allee 2, 67292 Kirch-
heimbolanden) bis zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung durch den
Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus. Außerdem stehen die Haushaltssat-
zung für die Jahre 2026 und 2027 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen
im lnternet unter
hftps ://www. ki rc h h ei mbo I a nden. de/de/da n n enfel s- rath a u s-fi n an zen/
h a u s h a I tss atz u n g e n - u n d- h a u s h a lts p I ae n e- da n n e nfe I s. h tm I
zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Dannenfels haben die
Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom
16.02.2026 bis 02.03.2026) bei der Verbandsgemeindevenryaltung, Neue Allee
2, 67292 Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung
für die Jahre 2026 und 2027 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen, ein-
zureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindevenrualtung
oder an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2,67292 Kirchheimbolanden, oder
elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen. Der Ortsgemeinderat
wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung über die in-
nerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten
und entscheiden.

Kirch heimbolanden, 12.02.2026
Ve rba n d sg eme i ndeve rwa ltu n g

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin



Verba n d s g e me i n d eve rwa ltu n g

67 292 Ki rch heim bolan den
Az.: 3151122221117

nzn

Bekanntmachung
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Öffentliche Bekanntmachung der
Genehmigung und der Wirksamkeit des ,,Flächennutzungsplanes 2017 9.
Teilfortschreibung Erneuerbare Energien zur Darstellung einer Sonderbaufläche
Freiflächen-PV" (Teilfläche West und Ost) in der Gemarkung Bischheim der
Verbandsgemeinde Kirch heimbolanden

Aufgrund des $ 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. lS.
3634) in der zurzeit gültigen Fassung wird hiermit bekannt gemacht, dass die
Kreisveruraltung Donnersbergkreis mit Verfügung vom 26.11.2025 Az.'.6161 den vom
Verbandsgemeinderat Kirchheimbolanden am 03.06.2025 beschlossenen
,,Flächennutzu ngsplan 201 7 - 9. Teilfortschreibung Erneuerbare Energien"
genehmigt hat.

Die 9. Teilfortschreibung Erneuerbare Energien" stellt eine Anderung des
,,Flächennutzungsplans 2017" zur Darstellung einer Sonderbaufläche Freiflächen-PV"
(Teilfläche West und Ost) mit einer Gesamtfläche von rd. 34,8 ha in der Gemarkung
Bischheim dar:

Übersichtslageplan (ohne Maßstab) Sonderbaufläche für Freiflächen-PV (Teilfläche
West und Ost) nördlich von Bischheim:

Gebietsabg renzung Teilbereich West:
Der Teilbereich West (8,1 ha) beinhaltet in der Gemarkung Bischheim die Flurstücke
Nrn.: 1795 teilweise, '1804,1805, 1806 teilweise, 1810 und 1811.
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Gebietsabgrenzung Teilbereich Ost (ohne Maßstab):
Der Teilbereich Ost (26,7 ha) beinhaltet in der Gemarkung Bischheim die Flurstücke
Nrn.: 1990, 1991 teilweise,1992 teilweise, 1993,2035 teilweise, 2059, 206011,2061
teilweise, 206211teilweise, 206212 teilweise, 2064 und 2065.
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Mit dieser Bekanntmachung wird der ,,Flächennutzungsplan 2017 - 9.
Teilfortschreibung Erneuerbare Energien" der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden gem. $ 6 Abs. 5 Satz 2 BaUGB wirksam.

Einsichtnahme:
Die genehmigte Flächennutzungsplanfortschreibung mit Erläuterungsbericht und
zusammenfassender Erklärung kann ab sofort bei der Verbandsgemeindevenrualtung
Kirchheimbolanden, Rathaus, Zimmer 2'10 während der Dienststunden (montags und
dienstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16,00 Uhr, mittwochs von
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis
18.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) von jedermann eingesehen
werden. Auf Verlangen wird über den lnhalt der Flächennutzungsplan-Fortschreibung
Auskunft erteilt.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß S 215 Abs. 1 BauGB
1. eine nach $ 214 Abs.1 Satz 1 Nr, 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort

bezeich nete n Verfah rens- u nd Formvorsch riften,
2. eine unter Berücksichtigung des $ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der

Vorschriften über das Verhältnis des Flächennutzungsplans und
3. nach S 214 Abs. 3 Satz2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des
Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

K eimbolanden, den 13.02.2026

Wienpahl)
eisterin
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f'l?u
Verba ndsge mei ndeve rwaltu ng
67 292 Krrch hei m bo lan den
Az.'. 3151122221117

Bekanntmachung
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Öffentliche Bekanntmachung der
Genehmigung und der Wirksamkeit des ,,Flächennutzungsplanes 2017 6.
Teilfortschreibung Erneuerbare Energien" zLtr Darstellung einer
Sonderbaufläche für Freiflächen-PV und Erneuerbare Energien allgemein am
Schneebergerhof in der Gemarkung Kriegsfeld, Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden

Aufgrund des $ 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBI. lS.
3634) in der zurzeit gültigen Fassung wird hiermit bekannt gemacht, dass die
Kreisverwaltung Donnersbergkreis mit Verfügung vom 10.11.2025 Az.'.6161 den vom
Verbandsgemeinderat Kirchheimbolanden am 01.10.2024 beschlossenen
,,Flächennutzungsplan 201 7 - 6. Tei lfortschreibung Erneuerbare Energien"
genehmigt hat.

Die 6. Teilfortschreibung Erneuerbare Energien" stellt eine Anderung des
,,Flächennutzungsplans 2017 zur Darstellung einer Sonderbaufläche für Freiflächen-
PV" und Erneuerbare Energien allgemein mit Vorrang für die Windenergieerzeugung
mit einer Gesamtfläche von rd. 19 ha in der Gemarkung Kriegsfeld dar.

Übersichtslageplan (ohne Maßstab) Sonderbaufläche für Freiflächen-PV und
Erneuerbare Energien allgemein (mit Vorrang Windenergie) südlich des
Schneeberg erhofs und südlich der Ortslage Kriegsfeld

Schnse €t385.2

(- Alrit.'rr:l
l>t.'; t t

'u.*,?"to
rrf der Keh

Kohlb q

375,4

Sch lc;clrt
@

t_. -

t

,t'j
+

l-r*' . r'1,
- .i'l ---

Ho
"., : , _.:.'

lx9,?.,/
'//

Gebietsabgrenzung:
Der Geltungsbereich beinhaltet in der Gemarkung Kriegsfeld die Flurstücke Plan-Nrn..
3918/5, 3918124, 3918125, 3918128, 3918132, 3918/35, 3918/39, 391g/30, 3918t46
und 3919/54 vollständig sowie die Flurstück Nrn. 391814,3918/6, 391817,3918/15,
3918/18, 391 8120, 3918/31 und 3919 teilweise.
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Mit dieser Bekanntmachung wird der ,,Flächennutzungsplan 2017 - 6.
Teilfortschreibung Erneuerbare Energienoo der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden gem.$ 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB wirksam,

Einsichtnahme:
Die genehmigte Flächennutzungsplanfortschreibung mit Erläuterungsbericht und
zusammenfassender Erklärung kann ab sofort bei der Verbandsgemeindeveruualtung
Kirchheimbolanden, Rathaus, Zimmer 210 während der Dienststunden (montags und
dienstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, mittwochs von
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8,00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis
18.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) von jedermann eingesehen
werden. Auf Verlangen wird über den lnhalt der Flächennutzungsplanfortschreibung
Auskunft erteilt.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß S 215 Abs. 1 BauGB
1. eine nach $ 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des $ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der

Vorschriften über das Verhältnis des Flächennutzungsplans und
3. nach S 214 Abs. 3 Satz2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des
Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

imbolanden , den 13.02.2026
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Bekanntmachunq

des Bundesamtes für Infrastruktur. Umweltschutz und Dienstleistungen der

Bundeswehr über die Verband emeinde Kirchheimbolanden

-Korrektur-

Betr.: Wiederinbetriebnahme d es Munitionslagers Kriegsfeld

hier; Bekanntmachung der Öffenttichkeitsbeteitigung nach $S l-8, L9 UVPG

Mit Schreiben vom 03.02.2026 hat Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-

leistungen der Bundeswehr Kompetenzzentrum Baumanagement Wiesbaden Team Sofort-

programm einen Antrag auf Verwaltungsentscheidung mit Durchführung einer Umweltver-

trägtichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umwettverträgtichkeitsprüfung (UVPG)zur

Wiederinbetriebnahme des Munitionslagers Kriegsfetd geste[[t.

Das Munitionstager Kriegsfeld wurde im Jahr 201-0 außer Betrieb genommen. Die

Bundeswehr beabsichtigt, es wieder in Betrieb zu nehmen. Dazu so[[ ein Großteil der noch

vorhandenen Munitionslagerhäuser instandgesetzt und modernisiert werden. Ferner so[[die

Infrastruktur wie Gebäude und Strassen ertüchtigt bzw. neu errichtet werden. Außerdem ist

der Außenzaun neu zu errichten. Da mit dem Vorhaben eine Rodung von Watd im Umfang

von mehr als L0 ha verbunden ist, besteht für das Gesamtvorhaben die Pfticht zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträgtichkeitsprüfung nach S$ 9 Abs. 1 S. 1 Nr. L, 6 S. 1 UVPG i.V.m. Zif-

f er t7.2.1Anlage 1 UVPG. Ats Teit der Umweltverträglichkeitsprüfung ist nach S 18 Abs. 1 S.

L UVPG die Öffenttichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens zu beteitigen. Der

Beginn dieses Beteiligungsverfahrens wird hiermit gemäß 55 18 Abs. 1, 19 UVPG i.V.m. S 73

Abs. 5 VwVfG ortsüblich bekanntgemacht.

Zuständige Behörde für den Erlass derVerwaltungsentscheidung und die Durchführung der

Umweltverträgtichkeitsprüfung ist das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und

Dienstleistungen der Bundeswehr

Kompetenzzentrum Baumanagement Wiesbaden K6

I.

L.

2

3
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5.

Moltkering 9

65189 Wiesbaden

Postfach 59 02

65189 Wiesbaden

4. Über den Antrag wird durch Verwaltungsentscheidung entschieden.

Die Antragstetterin hat einen UVP-Bericht nach S 16 UVPG über die voraussichtlich mit dem

Vorhaben verbundenen U mwelta uswirku ngen vorgetegt.

Es wird bekanntgegeben, dass der Antrag mit den fotgenden Unterlagen zur Einsichtnahme bereit-

geste[[t wird,

1. Die fotgenden Unterlagen, Berichte und Empfehtungen werden vorgelegt

Antrag auf Ertass der Verwaltungsentscheidung

UVP-Bericht

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

Artenschutzgutachten inkt. Antagen 1-6

Fachbeitrag Gtobales Klima

Fachbeitrag zu den Geräuschimmissionen durch die militärische Nutzung

Fachbeitrag zu den Geräuschimmissionen durch Bauste[[en[ärm

Landschaftspftegerischer Begteitpta n (LB P) i n k[. Plä nen 1-4

Wa [drechtticher Fachbeitrag ink[. An [agen ].-LL

NATU RA 2000 - Verträgtich keitsprüf u ng

II
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2 A[te genannten Untertagen können im Zeitraum vom ].3.02.2026 bis 13.03.2026 auf dem UVP-

Portaldes Bundes (https://www.uvp-portat.delde)sowie der der Internetseite der Verbands-

gemeinde Kirchheimbolanden (https://www.kirchheimbolanden.deldelve-kirchheimbo-

tanden-teben-und-wohnen-buergerinformation.htmt) a bgerufen werden.

Zusätzlich [iegen a[[e genannten Unterlagen in Papierform im Zeitraum vom 13.02.2026 bis

13.03.2026, jeweils von

Montag und Dienstag in der Zeitvon 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Mittwoch und Freitag in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Donnerstag in der Zeitvon 08.00 Uhr bis 1-2.00 Uhr und L4.00 Uhr bis 18.00 Uhr

bei der

Verba nd sge m ei n d eve rwa [tu n g Ki rch h e i m b o [a n d en

Raum 210

Neue A[[ee 2

67 292 Kirch heim boland en

zur Einsichtnahme bereit.

Einwendungen oder Ste[tungnahmen können von denjenigen, deren Belange von dem Vor-

haben berührt werden, und anerkannten Umweltvereinigungen bis zum 30.04.2026 schrift-

lich oder zur Niederschrift bei der:

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbotanden

Neue A[[ee 2

67 292 Ki rch heim bota nden

oder beim:

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

Kompetenzzentrum Baumanagement Wiesbaden K6

Moltkering 9

55189 Wiesbaden

jeweils während der Dienststunden

3
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oder per E-Maitan bauleitptanung@kirchheimbotanden.de oder Baiudbwkompzbaum-

gmtwik6@bundeswehr.org eingereicht werden.

Mit Abtauf der Außerungsfrist sind für das Verfahren über die Zulassung des Vorhabens alte

Außerungen, die nicht auf besonderen privatrechttichen Titeln beruhen, ausgeschlossen.

Nach Ab[auf der Einwendungsfrist wird die Anhörungsbehörde die gegen den Ptan erhobe-

nen Einwendungen sowie die Ste[[ungnahmen der Behörden zu dem Plan mit dem Vorha-

benträger, den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben

oder Steltungnahmen abgegeben haben erörtern. Die Personen, die Einwendungen erhoben

haben und die Vereinigungen, die Stetlungnahmen abgegeben haben, werden mindestens

eine Woche vor dem Erörterungstermin über diesen benachrichtigt; sind mehr ats 50 Be-

nachrichtigungen vorzunehmen, kann die Benachrichtigung durch öffentliche Bekanntma-

chung ersetzt werden. Bei Ausbteiben eines Beteiligten zum Erörterungstermin kann auch

ohne ihn verhandelt werden.

Die Entscheidung über die Einwendungen wird den Beteiligten im Anschluss zugestellt;

wenn mehr als 50 Zusteltungen vorzunehmen sind, kann die Zusteltung durch öffentliche

Bekanntmachung ersetzt werden.

Mit freund[ichen Grüßen

Im Auftrag

Im OriginaI unterschrieben

Harendt

Regierungsdirektorin


